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DOB Koblenz, 25.11.2016
67-EB Grünflächen- und Bestattungswesen Tel.: 4240 
In Absprache mit Amt/EB: 
65-Zentrales Gebäudemanagement 
 

AW/0178/2016 
 

Antwort zur Anfrage  
 

Nr. AF/0161/2016 
 
 
Beratung im Werkausschuss "Grünflächen- und Bestattungswesen" am 29.11.2016, TOP        

öffentliche Sitzung 
 
 
Betreff: Anfrage der BIZ-Ratsfraktion: Finanzielle Auswirkungen auf das neue 
Betriebsgebäude 
 
 
Antwort:  
 
1. In wie weit wurde die energetische Energieversorgung bei den Plänen berücksichtigt? 
In den Plänen ist ausreichend Fläche für die Unterbringung der Energieversorgung reserviert.   
 
2. Ist eine Solaranlage vorgesehen? 
Im bisherigen Planungsstadium kann noch keine konkrete Aussage zum eventuellen Einsatz 
einer Solaranlage getroffen werden. Erst wenn die Genehmigungsplanung vorliegt, kann ein 
Energiekonzept mit der entsprechenden wirtschaftlichen Anlagetechnik erstellt werden. Die 
Energieversorgung für den neuen Betriebshof wird gemäß der Verordnung über 
energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (ENEV) 
geprüft. Die Verwendung von Solarenergie ist Bestandteil der ENEV. Es ist beabsichtigt, dass 
die energetische Konzeption eine Kombination der Aspekte Bedarfsminimierung, effiziente 
Energiebereitstellung und die Einbeziehung erneuerbarer Energien berücksichtigt.   
 
3. Zu welchen Ergebnissen haben die Gespräche/Verhandlungen mit der evm AG geführt? 
Aufgrund des frühen Planungsstadiums gab es bisher noch keine Gespräche mit der evm AG. 
Mit fortschreitender Planung werden Gespräche mit der evm AG aufgenommen. 
 
 
 


